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Sicherheit | Unfallverhütung

Damit Holzen nicht
zum Alptraum wird
Seit Januar 2017 müssen Landwirte und Private, die für
Dritte Holzerarbeiten ausführen, eine Ausbildung
nachweisen können.

Rudy Burgherr*

Viele private Holzer sind regelmässig bei

der Holzernte oder dem Sammeln von
Brennholz aktiv. Damit Holzen nicht zum
Alptraum wird, braucht es eine gute
Vorbereitung und Planung. Die Waldarbeit ist

die gefährlichste Arbeit aller Branchen.
Dies trifft umso mehr für diejenigen zu,
die diese Arbeiten nur sporadisch erledigen.

Deshalb müssen die Sicherheitsregeln

unbedingt eingehalten werden. Die

meisten tödlichen Unfälle ereignen sich

beim Fällen. Die hauptsächlichen
Unfallursachen sind: Fällen ohne Fachkenntnisse,

fallende Äste, ungenügende
Sicherheitsdistanzen, ausschlagende Bodenstücke

und das Aufreissen von Laubholz.

Aus- und Weiterbildung lohnt sich
Sicheres Arbeiten lohnt sich immer. Wer
im Wald arbeitet, braucht die nötige
Erfahrung sowie die erforderliche Aus- und

Weiterbildung. Vor jeder Arbeit muss

man sich folgende Fragen stellen:

• Bin ich fähig, diese Arbeit sicher
auszuführen?

• Habe ich die nötige Ausrüstung?
• Kann ich mir die nötigen Fachkenntnisse

erwerben?
• Muss ich die Arbeit einem Unternehmer

übergeben, der die Arbeit professionell

und sicher ausführt?
• Habe ich die vorgeschriebenen Kurse

absolviert?

Wer an seinen Fähigkeiten zweifelt, soll

den zweiten oder dritten Weg wählen.
Ein solcher Auftrag kann auch an
Forstunternehmer oder erfahrene und richtig
ausgerüstete Landwirte erteilt werden.
Durch fachgerechtes Arbeiten wird das

Unfallrisiko stark reduziert, wodurch viel

Leid und hohe Kosten vermieden werden
können. Viele der im Wald tätigen Personen

verfügen jedoch nicht über eine
forstliche Grundbildung und sollten sich

deshalb die Fähigkeit zum sicheren Arbeiten

in entsprechenden Kursen aneignen.
Die Kurse werden grundsätzlich allen

Personen ohne forstliche Grundbildung
empfohlen. Bei Forstarbeiten im Auftrag
gegen Entgelt sind solche Kurse obligatorisch.

Forstarbeiten im Auftrag
Ab 1. Januar 2017 gilt schweizweit, dass

Landwirte und Private, die Forstarbeiten
für Dritte ausführen, mindestens zehn

Tage Ausbildung nachweisen müssen.

Zur Arbeitssicherheit gehören auch moderne Forstkleider. Sie sind funktionell und schützen
vor Verletzungen. Sie sind auch im Sommer angenehm zu tragen. Bilder: bul

*Rudy Burgherr ist ehemaliger Geschäftsführer
der Beratungsstelle für Unfallverhütung BUL.
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Durch fachgerechtes Arbeiten wird das Unfallrisiko stark reduziert, wodurch viel Leid und
hohe Kosten vermieden werden können.

Dabei geht es um die Umsetzung des

revidierten Waldgesetzes. Dies betrifft
Arbeiten im Auftrag und gegen Entgelt.
Entgelt ist als Gegensatz von «unentgeltlich»

zu verstehen. Es ist darunter also

eine Gegenleistung in irgendeiner Form

gemeint, sei dies Geld, Holz oder andere
materielle Werte.

Mindestens 10 Kurstage
Werden die Arbeiten in einem
Auftragsverhältnis durchgeführt, so ist das

Absolvieren von insgesamt mindestens
10 Kurstagen gemäss Art. 21a des

Waldgesetzes (Stand am 1. Januar 2017)
obligatorisch. Dabei können die Kantone
festlegen, ob sie für Teile des Kurses oder
den ganzen Kurs Gleichwertigkeits-
anerkennungen z. B. eine bestandene

Kompetenzprüfung oder die Anerkennung

nachgewiesener Praxiserfahrung,
sei es für Teile des Kurses oder auch den

gesamten Kurs, zulassen. Die Gesamtdauer

von mindestens 10 Kurstagen kann

auch in Abschnitten von z. B. zwei Mal

fünf Tagen besucht werden.

Übergangsregelung
Eine Übergangsregelung (WaG Art. 56
Abs. 3) gewährt den Auftragnehmerinnen

und Auftragnehmern eine Frist von
5 Jahren (ab 1.1.2017), bis der Kursnachweis

erbracht werden muss. Die

Vorschrift betrifft folgende Arbeiten:
Fällen von Bäumen ab einem
Brusthöhendurchmesser von 20 cm mit der Motorsäge

sowie das Entasten und das Einschneiden

von Bäumen mit der Motorsäge

Maschinelles Rücken von Holz
Die Übergangsfrist endet also am 31.

Dezember 2021. Dies ist in 3 Jahren. Es wird
aber kaum möglich, dass dann alle Betroffenen

kurzfristig einen Kurs absolvieren
können. Gemäss einer Umfrage der

Beratungsstelle für Unfallverhütung BUL bei

400 Landwirten mit Waldbewirtschaftung
fallen rund ein Drittel der Befragten unter
das Obligatorium. Diese Kurse sollen aber
keine Schikane sein, sondern eine
Massnahme zur Arbeitssicherheit sein. Sie helfen

Unfälle und Gesundheitsschäden zu
vermeiden. Dies lohnt sich bestimmt, denn

jeder Unfall verursacht nicht nur Kosten,
sondern auch Leid und kann sogar zur
Betriebsaufgabe führen.

Kursziel der ersten 5 Kurstage: Am
Ende des Kurses sind die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in der Lage motormanuelle

Holzerntearbeiten unter einfachen

Bedingungen selbständig durchzuführen.
Dabei können sie insbesondere:

• Sicherheitsregeln respektieren und
anwenden

• Die Notfallorganisation erstellen und
ausführen

• Normalfall-Bäume mit
Brusthöhendurchmesser BHD > 20 cm fachgerecht
fällen

• Die Motorsäge und das benötigte
Werkzeug fachgerecht einsetzen und

warten
• Einschätzen, welche Bäume sie selber

fällen können

Kursziel der zweiten 5 Kurstage: Am
Ende des Kurses sind die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer in der Lage,
motormanuelle Holzerntearbeiten selbständig
durchzuführen. Dabei können sie

insbesondere:

• Sicherheitsregeln respektieren und
anwenden

• Die Notfallorganisation erstellen und
ausführen

• Regeln der Arbeitsorganisation und des

Arbeitsablaufes kennen und umsetzen
• Regeln der Holzerei beim Fällen und

Aufarbeiten von Spezialfällen praxisbezogen

anwenden
• Das benötigte Werkzeug fachgerecht

einsetzen und warten
• Einschätzen, welche Bäume sie selber

fällen können

• Grundregeln des Holzrückens mit der
Seilwinde verstehen

Vom Bund anerkannt
Die Kompetenzen der Teilnehmenden
werden im Kurs beurteilt. Wer das

Kursziel erreicht, erhält den entsprechenden

Kursnachweis mit dem Eintrag
«Kursziel erreicht». Wer das Kursziel nicht
erreicht, hat die Möglichkeit, den Kurs zu

wiederholen.
Die Kursanbieter müssen vom Bund
anerkannt sein, um einen einheitlichen

Ausbildungsstand sicherzustellen. Die

Anerkennung der Kursanbieter erfolgt
entweder durch den Bund direkt oder
durch eine vom Bund damit beauftragte
externe Organisation.

Auch für Arbeitgeber
Unabhängig vom Waldgesetz gelten die

gleichen Vorschriften auch für Arbeitgeber,

die mit ihren Angestellten im Wald

arbeiten. Dies betrifft insbesondere
Forstarbeiten mit Lehrlingen. Für diese
Arbeitsverhältnisse ist die EKAS-Richtlinie

«Forstarbeiten» massgebend, die per
1. Januar 2017 in Kraft trat. Die Anforderungen

an die Arbeitssicherheit sind mehr
oder weniger identisch.

Anmelden für Holzerkurse

Unter der Internetadresse www.holzer-
kurse.ch findet man das ganze Angebot
an Holzerkursen und kann sich direkt
anmelden. Hinter den Holzerkursen steht
die Arbeitsgruppe Arbeitssicherheit für
forstlich ungelernte Personen (AGAS).
Sie setzt sich aus mehreren Institutionen
zusammen. Ein neuer Flyer «Sichere

Motorsäge- und Holzerntearbeiten im

Privatwald» ist bei der BUL erhältlich.
Auskünfte bei der BUL, 5040 Schöftland,
062 739 50 40, www.bul.ch
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